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Auszüge aus Gesetzestexten, die für die Kindertagespflege relevant sind 
 

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII)  Kinder- und Jugendhilfe

 

§ 2 Aufgaben der Jugendhilfe 

(1) Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Fami-

lien. 

(2) Leistungen der Jugendhilfe sind: 

3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22 bis 25). 

§ 7 Begriffsbestimmungen 

1. Kind ist, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, soweit nicht die Absätze 2 bis 4 etwas anderes be-

stimmen ..... 

 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(5) In Vereinbarungen mit Kindertagespflegepersonen, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, 

ist sicherzustellen, dass diese bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung ei-

nes von ihnen betreuten Kindes eine Gefährdungseinschätzung vornehmen und dabei eine insoweit 

erfahrene Fachkraft beratend hinzuziehen. Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind sind in die Ge-

fährdungseinschätzung einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in 

Frage gestellt wird. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 

§ 22 Grundsätze der Förderung 

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztä-

gig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer geeigneten Kinder-

tagespflegeperson in ihrem Haushalt, im Haushalt des Erziehungsberechtigten oder in anderen geeig-

neten Räumen geleistet. Nutzen mehrere Kindertagespflegepersonen Räumlichkeiten gemeinsam, ist 

die vertragliche und pädagogische Zuordnung jedes einzelnen Kindes zu einer bestimmten Kinderta-

gespflegeperson zu gewährleisten. Eine gegenseitige kurzzeitige Vertretung der Kindertagespflege-

personen aus einem gewichtigen Grund steht dem nicht entgegen. Das Nähere über die Abgrenzung 

von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege regelt das Landesrecht.  

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 

1.  die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-

keit fördern, 

2.  die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 

3.  den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu 

können. 
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(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf 

die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung 

orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den 

sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnis-

sen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 

 

§ 23 Förderung in Kindertagespflege 

(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe von § 24 umfasst die Vermittlung des Kindes 

zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person 

nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Ge-

währung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson. 

(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst 

1.  die Erstattung angemessener Kosten, die der Tagespflegeperson für den Sachaufwand entstehen, 

2.  einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderungsleistung nach Maßgabe von Absatz 2a, 

3.  die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die 

hälftige Erstattung der Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Tagespflegeper-

son und 

4.  die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Krankenversiche-

rung und Pflegeversicherung. 

(2a) Die Höhe der laufenden Geldleistung wird von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe festge-

legt, soweit Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt. Der Betrag zur Anerkennung der Förderungs-

leistung der Tagespflegeperson ist leistungsgerecht auszugestalten. Dabei sind der zeitliche Umfang 

der Leistung und die Anzahl sowie der Förderbedarf der betreuten Kinder zu berücksichtigen. 

(3) Geeignet im Sinne von Absatz 1 sind Personen, die sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz 

und Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen aus-

zeichnen und über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hin-

sichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen er-

worben oder in anderer Weise nachgewiesen haben. 

(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben Anspruch auf Beratung in allen Fragen 

der Kindertagespflege. Für Ausfallzeiten einer Tagespflegeperson ist rechtzeitig eine andere Betreu-

ungsmöglichkeit für das Kind sicherzustellen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen be-

raten, unterstützt und gefördert werden. 

 

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 

(1) Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist in einer Einrichtung oder in Kinder-

tagespflege zu fördern, wenn 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit geboten ist oder  

2. die Erziehungsberechtigten 
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a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend sind,  

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung 

befinden oder  

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhalten.  

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Person an die Stelle 

der Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen 

Bedarf. 

  (2) Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres 

Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Absatz 1 

Satz 3 gilt entsprechend. 

 (3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förde-

rung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, 

dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. 

Das Kind kann bei besonderem Bedarf oder ergänzend auch in Kindertagespflege gefördert werden. 

(4) Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzu-

halten. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 Satz 3 gelten entsprechend. 

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die von ihnen beauftragten Stellen sind verpflichtet, 

Eltern oder Elternteile, die Leistungen nach den Absätzen 1 bis 4 in Anspruch nehmen wollen, über 

das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Konzeption der Einrichtungen zu 

informieren und sie bei der Auswahl zu beraten. Landesrecht kann bestimmen, dass die erziehungs-

berechtigten Personen den zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die beauftragte 

Stelle innerhalb einer bestimmten Frist vor der beabsichtigten Inanspruchnahme der Leistung in 

Kenntnis setzen. 

(6) Weitergehendes Landesrecht bleibt unberührt. 

 

§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe 

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch 

soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen 

und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. Die Hilfe kann 

auch in geeigneten Formen der Familienpflege geleistet werden. 

 

§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn  

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr 

Lebensalter typischen Zustand abweicht, und 

2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchti-

gung zu erwarten ist. 
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Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieser Vorschrift sind Kinder oder Jugendliche, 

bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkennt-

nis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. § 27 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 hat der 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme  

1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 

2. eines Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, eines Psychotherapeuten mit einer Weiterbil-

dung für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen oder 

3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere Erfahrungen auf 

dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt, 

einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation der Krankhei-

ten in der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte herausgegebenen deutschen 

Fassung zu erstellen. Dabei ist auch darzulegen, ob die Abweichung Krankheitswert hat oder auf ei-

ner Krankheit beruht. Enthält die Stellungnahme auch Ausführungen zu Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 

so sollen diese vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen seiner Entscheidung angemessen 

berücksichtigt werden. Die Hilfe soll nicht von der Person oder dem Dienst oder der Einrichtung, der 

die Person angehört, die die Stellungnahme abgibt, erbracht werden. 

(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall  

1. in ambulanter Form, 

2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, 

3. durch geeignete Pflegepersonen und 

4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. 

(3) Aufgabe und Ziele der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie Art und Form der Leis-

tungen richten sich nach Kapitel 6 des Teils 1 des Neunten Buches sowie § 90 und den Kapiteln 3 bis 

6 des Teils 2 des Neunten Buches, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch behinderte oder von 

einer solchen Behinderung bedrohte Personen Anwendung finden und sich aus diesem Buch nichts 

anderes ergibt. 

(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, Dienste und Personen in An-

spruch genommen werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben der Eingliederungshilfe zu erfül-

len als auch den erzieherischen Bedarf zu decken. Sind heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die 

noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, in Tageseinrichtungen für Kinder zu gewähren und lässt der 

Hilfebedarf es zu, so sollen Einrichtungen in Anspruch genommen werden, in denen behinderte und 

nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut werden. 

 

§ 43 Erlaubnis zur Kindertagespflege 

(1) Eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder außerhalb des Haushalts des Erziehungsberechtig-

ten während eines Teils des Tages und mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als drei 

Monate betreuen will, bedarf der Erlaubnis. 
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(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Person für die Kindertagespflege geeignet ist. Geeignet im 

Sinn des Satzes 1 sind Personen, die 

1.  sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsbe-

rechtigten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und 

2.  über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der 

Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in 

anderer Weise nachgewiesen haben. 

(3) Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern. Im 

Einzelfall kann die Erlaubnis für eine geringere Zahl von Kindern erteilt werden. Landesrecht kann be-

stimmen, dass die Erlaubnis zur Betreuung von mehr als fünf gleichzeitig anwesenden, fremden Kin-

dern erteilt werden kann, wenn die Person über eine pädagogische Ausbildung verfügt; in der Pflege-

stelle dürfen nicht mehr Kinder betreut werden als in einer vergleichbaren Gruppe einer Tagesein-

richtung. Die Erlaubnis ist auf fünf Jahre befristet. Sie kann mit einer Nebenbestimmung versehen 

werden. Die Tagespflegeperson hat den Träger der öffentlichen Jugendhilfe über wichtige Ereignisse 

zu unterrichten, die für die Betreuung des oder der Kinder bedeutsam sind. 

(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben Anspruch auf Beratung in allen Fragen 

der Kindertagespflege. 

(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. 

  

Den gesamten Gesetzestext finden Sie im Internet unter: 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/ 

 

 

Sozialgesetzbuch - Fünftes Buch (SGB V)  

Gesetzliche Krankenversicherung 

 

§ 5 Versicherungspflicht 

(1) Versicherungspflichtig sind 

13. Personen, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben und 

a) zuletzt gesetzlich krankenversichert waren oder 

b) bisher nicht gesetzlich oder privat krankenversichert waren (…). 

 

§ 10 Familienversicherung 

(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder 

von familienversicherten Kindern, wenn diese Familienangehörigen  

4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind und 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/
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5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugs-

größe nach § 18 des Vierten Buches überschreitet; bei Renten wird der Zahlbetrag ohne den auf Ent-

geltpunkte für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil berücksichtigt; für geringfügig Beschäftigte 

nach § 8 Abs. 1 Nr. 1, § 8a des Vierten Buches beträgt das zulässige Gesamteinkommen 470 Euro. 

 

§ 44 Krankengeld 

1) Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn die Krankheit sie arbeitsunfähig macht oder 

sie auf Kosten der Krankenkasse stationär in einem Krankenhaus, einer Vorsorge- oder Rehabilitati-

onseinrichtung (§ 23 Abs. 4, §§ 24, 40 Abs. 2 und § 41) behandelt werden. 

(2) Keinen Anspruch auf Krankengeld haben  

2. hauptberuflich selbständig Erwerbstätige, es sei denn, das Mitglied erklärt gegenüber der Kranken-

kasse, dass die Mitgliedschaft den Anspruch auf Krankengeld umfassen soll (Wahlerklärung),  

Weitere wesentliche Regelungen, die das Krankengeld betreffen, finden sich in den  

§§ 46ff. SGB V. 

 

§ 240 Beitragspflichtige Einnahmen freiwilliger Mitglieder 

(1) Für freiwillige Mitglieder wird die Beitragsbemessung einheitlich durch den Spitzenverband Bund 

der Krankenkassen geregelt. Dabei ist sicherzustellen, dass die Beitragsbelastung die gesamte wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit des freiwilligen Mitglieds berücksichtigt; sofern und solange Mitglieder 

Nachweise über die beitragspflichtigen Einnahmen auf Verlangen der Krankenkasse nicht vorlegen, 

gilt als beitragspflichtige Einnahmen für den Kalendertag der dreißigste Teil der monatlichen Bei-

tragsbemessungsgrenze (§ 223). Weist ein Mitglied innerhalb einer Frist von zwölf Monaten, nach-

dem die Beiträge nach Satz 2 auf Grund nicht vorgelegter Einkommensnachweise unter Zugrundele-

gung der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze festgesetzt wurden, geringere Einnahmen nach, 

sind die Beiträge für die nachgewiesenen Zeiträume neu festzusetzen. Für Zeiträume, für die der 

Krankenkasse hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die beitragspflichtigen Einnahmen 

des Mitglieds die nach Absatz 4 Satz 1 oder Satz 2 jeweils anzuwendende Mindestbeitragsbemes-

sungsgrundlage nicht überschreiten, hat sie die Beiträge des Mitglieds neu festzusetzen. Wird der 

Beitrag nach den Sätzen 3 oder 4 festgesetzt, gilt § 24 des Vierten Buches nur im Umfang der verän-

derten Beitragsfestsetzung. 

(2) Bei der Bestimmung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sind mindestens die Einnahmen des 

freiwilligen Mitglieds zu berücksichtigen, die bei einem vergleichbaren versicherungspflichtig Be-

schäftigten der Beitragsbemessung zugrunde zu legen sind. Abstufungen nach dem Familienstand 

oder der Zahl der Angehörigen, für die eine Versicherung nach § 10 besteht, sind unzulässig. Der zur 

sozialen Sicherung vorgesehene Teil des Gründungszuschusses nach § 94 des Dritten Buches in Höhe 

von monatlich 300 Euro darf nicht berücksichtigt werden. Ebenfalls nicht zu berücksichtigen ist das 

an eine Pflegeperson weitergereichte Pflegegeld bis zur Höhe des Pflegegeldes nach § 37 Absatz 1 

des Elften Buches. Die §§ 223 und 228 Abs. 2, § 229 Abs. 2 und die §§ 238a, 247 Satz 1 und 2 und § 

248 Satz 1 und 2 dieses Buches sowie § 23a des Vierten Buches gelten entsprechend. 

(3) Für freiwillige Mitglieder, die neben dem Arbeitsentgelt eine Rente der gesetzlichen Rentenversi-

cherung beziehen, ist der Zahlbetrag der Rente getrennt von den übrigen Einnahmen bis zur 
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Beitragsbemessungsgrenze zu berücksichtigen. Soweit dies insgesamt zu einer über der Beitragsbe-

messungsgrenze liegenden Beitragsbelastung führen würde, ist statt des entsprechenden Beitrags 

aus der Rente nur der Zuschuss des Rentenversicherungsträgers einzuzahlen. 

(4) Als beitragspflichtige Einnahmen gilt für den Kalendertag mindestens der neunzigste Teil der mo-

natlichen Bezugsgröße. Für freiwillige Mitglieder, die Schüler einer Fachschule oder Berufsfachschule 

oder als Studenten an einer ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule einge-

schrieben sind oder regelmäßig als Arbeitnehmer ihre Arbeitsleistung im Umherziehen anbieten 

(Wandergesellen), gilt § 236 in Verbindung mit § 245 Abs. 1 entsprechend. Satz 1 gilt nicht für freiwil-

lige Mitglieder, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Ren-

tenversicherung erfüllen und diese Rente beantragt haben, wenn sie seit der erstmaligen Aufnahme 

einer Erwerbstätigkeit bis zur Stellung des Rentenantrags mindestens neun Zehntel der zweiten 

Hälfte dieses Zeitraums Mitglied oder nach § 10 versichert waren; § 5 Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend. 

(4a) Die nach dem Arbeitseinkommen zu bemessenden Beiträge werden auf der Grundlage des zu-

letzt erlassenen Einkommensteuerbescheides vorläufig festgesetzt; dabei ist der Einkommensteuer-

bescheid für die Beitragsbemessung ab Beginn des auf die Ausfertigung folgenden Monats heranzu-

ziehen; Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz gilt entsprechend. Bei Aufnahme einer selbstständigen Tätig-

keit werden die Beiträge auf der Grundlage der nachgewiesenen voraussichtlichen Einnahmen vor-

läufig festgesetzt. Die nach den Sätzen 1 und 2 vorläufig festgesetzten Beiträge werden auf Grund-

lage der tatsächlich erzielten beitragspflichtigen Einnahmen für das jeweilige Kalenderjahr nach Vor-

lage des jeweiligen Einkommensteuerbescheides endgültig festgesetzt. Weist das Mitglied seine tat-

sächlichen Einnahmen auf Verlangen der Krankenkasse nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 

des jeweiligen Kalenderjahres nach, gilt für die endgültige Beitragsfestsetzung nach Satz 3 als bei-

tragspflichtige Einnahme für den Kalendertag der 30. Teil der monatlichen Beitragsbemessungs-

grenze. Für die Bemessung der Beiträge aus Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung gelten die 

Sätze 1, 3 und 4 entsprechend. Die Sätze 1 bis 5 gelten nicht, wenn auf Grund des zuletzt erlassenen 

Einkommensteuerbescheides oder einer Erklärung des Mitglieds für den Kalendertag beitragspflich-

tige Einnahmen in Höhe des 30. Teils der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze zugrunde gelegt 

werden. 

(4b) Der Beitragsbemessung für freiwillige Mitglieder sind 10 vom Hundert der monatlichen Bezugs-

größe nach § 18 des Vierten Buches zugrunde zu legen, wenn der Anspruch auf Leistungen für das 

Mitglied und seine nach § 10 versicherten Angehörigen während eines Auslandsaufenthaltes, der 

durch die Berufstätigkeit des Mitglieds, seines Ehegatten, seines Lebenspartners oder eines seiner 

Elternteile bedingt ist, oder nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 ruht. Satz 1 gilt entsprechend, wenn nach § 16 Abs. 

1 der Anspruch auf Leistungen aus anderem Grund für länger als drei Kalendermonate ruht, sowie für 

Versicherte während einer Tätigkeit für eine internationale Organisation im Geltungsbereich dieses 

Gesetzes. 

(5) Soweit bei der Beitragsbemessung freiwilliger Mitglieder das Einkommen von Ehegatten oder Le-

benspartnern nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, die nicht einer Krankenkasse nach § 4 Absatz 2 

angehören, berücksichtigt wird, ist von diesem Einkommen für jedes gemeinsame unterhaltsberech-

tigte Kind, für das eine Familienversicherung wegen der Regelung des § 10 Absatz 3 nicht besteht, ein 

Betrag in Höhe von einem Drittel der monatlichen Bezugsgröße, für nach § 10 versicherte Kinder ein 

Betrag in Höhe von einem Fünftel der monatlichen Bezugsgröße abzusetzen. 

Den gesamten Gesetzestext finden Sie im Internet unter: http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/  

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/
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Sozialgesetzbuch - Sechstes Buch (SGB VI)  - Gesetzliche Rentenversicherung  

  

§ 2 Selbständig Tätige 

Versicherungspflichtig sind selbständig tätige 

1.  Lehrer und Erzieher, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen 

versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen (...) 

Den gesamten Gesetzestext finden Sie im Internet unter: 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/  

  

 

Sozialgesetzbuch - Siebtes Buch (SGB VII) - Gesetzliche Unfallversicherung 

 

§ 2 Versicherung kraft Gesetzes 

(1) Kraft Gesetzes sind versichert (…) 

8.  a) Kinder während des Besuchs von Tageseinrichtungen, deren Träger für den Betrieb der Einrich-

tungen der Erlaubnis nach § 45 des Achten Buches oder einer Erlaubnis aufgrund einer entsprechen-

den landesrechtlichen Regelung bedürfen, sowie während der Betreuung durch geeignete Tagespfle-

gepersonen im Sinne von § 23 des Achten Buches, (...) 

Den gesamten Gesetzestext finden Sie im Internet unter: 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/  

  

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG)  

 

§ 1 Berechtigte 

(6) Eine Person ist nicht voll erwerbstätig, wenn ihre wöchentliche Arbeitszeit 30 Wochenstunden im 

Durchschnitt des Monats nicht übersteigt, sie eine Beschäftigung zur Berufsbildung ausübt oder sie 

eine geeignete Tagespflegeperson im Sinne des § 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist und 

nicht mehr als fünf Kinder in Tagespflege betreut. 

§ 15 Anspruch auf Elternzeit 

(4) (...) Eine im Sinne des § 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch geeignete Tagespflegeperson 

kann bis zu fünf Kinder betreuen, auch wenn die wöchentliche Betreuungszeit 30 Stunden übersteigt. 

(...) 

Den gesamten Gesetzestext finden Sie im Internet unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/beeg/  

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/
https://www.gesetze-im-internet.de/beeg/
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Einkommensteuer-Gesetz (EstG) 

 

§ 18 Selbstständige Arbeit (siehe auch § 2 EstG) 

(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind  

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. 2Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig 

ausgeübte (…) erzieherische Tätigkeit,…  

Den gesamten Gesetzestext finden Sie im Internet unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/estg/  

 

Umsatzsteuer-Gesetz (UstG) 

 

§ 4 Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen 

Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei: 

25. b) cc) (…) Leistungen der Kindertagespflege (…), für die sie nach § 23 Absatz 3 des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch geeignet sind… 

Den gesamten Gesetzestext finden Sie im Internet unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/  

 

 

Sozialgesetzbuch - Drittes Buch (SGB III) - Arbeitsförderung 
 

§ 28a Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag 

(1) Ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag können Personen begründen, die (…) 

2. eine selbständige Tätigkeit mit einem Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich aufnehmen 

und ausüben, 

(2) Voraussetzung für die Versicherungspflicht ist, dass die antragstellende Person  

1. innerhalb der letzten 30 Monate vor der Aufnahme der Tätigkeit oder Beschäftigung oder dem Be-

ginn der Elternzeit oder beruflichen Weiterbildung mindestens zwölf Monate in einem Versiche-

rungspflichtverhältnis gestanden hat oder 

2. unmittelbar vor der Aufnahme der Tätigkeit oder der Beschäftigung (…) Anspruch auf eine Entgel-

tersatzleistung nach diesem Buch hatte. 

(3) Der Antrag muss spätestens innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit oder Be-

schäftigung (…), die zur Begründung eines Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag berechtigt, 

gestellt werden. 

Den gesamten Gesetzestext finden Sie im Internet unter: 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__28a.html  

https://www.gesetze-im-internet.de/estg/
https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__28a.html
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Gewerbeordnung (GewO) 

 

§ 6 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf die (…) Erziehung von Kindern gegen Entgelt, (…)  

Den gesamten Gesetzestext finden Sie im Internet unter: 

http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/  

 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) - vor allem Masernschutz, Corona  

 

§ 20 Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe 

(8) Folgende Personen, die nach dem 31. Dezember 1970 geboren sind, müssen entweder einen nach 

den Maßgaben von Satz 2 ausreichenden Impfschutz gegen Masern oder ab der Vollendung des ers-

ten Lebensjahres eine Immunität gegen Masern aufweisen:  

1. Personen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung nach § 33 Nummer 1 bis 3 betreut werden, 

3. Personen, die in Einrichtungen nach (…) § 33 Nummer 1 bis 4 (…) tätig sind. 

Ein ausreichender Impfschutz gegen Masern besteht, wenn ab der Vollendung des ersten Lebensjah-

res mindestens eine Schutzimpfung und ab der Vollendung des zweiten Lebensjahres mindestens 

zwei Schutzimpfungen gegen Masern bei der betroffenen Person durchgeführt wurden. Satz 1 gilt 

auch, wenn zur Erlangung von Impfschutz gegen Masern ausschließlich Kombinationsimpfstoffe zur 

Verfügung stehen, die auch Impfstoffkomponenten gegen andere Krankheiten enthalten. Satz 1 gilt 

nicht für Personen, die auf Grund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden kön-

nen. 

(9) Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 Nummer 1 bis 3 betreut oder in Einrich-

tungen nach (…) § 33 Nummer 1 bis 4 (…) tätig werden sollen, haben der Leitung der jeweiligen Ein-

richtung vor Beginn ihrer Betreuung oder ihrer Tätigkeit folgenden Nachweis vorzulegen:  

1. eine Impfdokumentation nach § 22 Absatz 1 und 2 oder ein ärztliches Zeugnis, auch in Form einer 

Dokumentation nach § 26 Absatz 2 Satz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, darüber, dass bei 

ihnen ein nach den Maßgaben von Absatz 8 Satz 2 ausreichender Impfschutz gegen Masern besteht, 

2. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei ihnen eine Immunität gegen Masern vorliegt oder sie auf-

grund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden können oder 

3. eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen in Absatz 8 Satz 1 genann-

ten Einrichtung darüber, dass ein Nachweis nach Nummer 1 oder Nummer 2 bereits vorgelegen hat. 

Die oberste Landesgesundheitsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann bestimmen, dass der 

Nachweis nach Satz 1 nicht der Leitung der jeweiligen Einrichtung, sondern dem Gesundheitsamt o-

der einer anderen staatlichen Stelle gegenüber zu erbringen ist. Die Behörde, die für die Erteilung der 

Erlaubnis nach § 43 Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zuständig ist, kann bestimmen, 

dass vor dem Beginn der Tätigkeit im Rahmen der Kindertagespflege der Nachweis nach Satz 1 ihr 

gegenüber zu erbringen ist. Wenn der Nachweis nach Satz 1 von einer Person, die aufgrund einer 

nach Satz 8 zugelassenen Ausnahme oder nach Satz 9 in Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 

http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/
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Nummer 1 bis 3 betreut oder (…) beschäftigt oder tätig werden darf, nicht vorgelegt wird oder wenn 

sich ergibt, dass ein Impfschutz gegen Masern erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist oder ver-

vollständigt werden kann, hat  

1. die Leitung der jeweiligen Einrichtung oder 

2. die andere Stelle nach Satz 2 oder Satz 3 

unverzüglich das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet, darüber zu benach-

richtigen und dem Gesundheitsamt personenbezogene Angaben zu übermitteln. Eine Benachrichti-

gungspflicht besteht nicht, wenn der Leitung der jeweiligen Einrichtung oder der anderen Stelle nach 

Satz 2 oder Satz 3 bekannt ist, dass das Gesundheitsamt über den Fall bereits informiert ist. Eine Per-

son, die ab der Vollendung des ersten Lebensjahres keinen Nachweis nach Satz 1 vorlegt, darf nicht in 

Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 Nummer 1 bis 3 betreut oder in Einrichtungen nach (…) § 33 

Nummer 1 bis 4 (…) beschäftigt werden. Eine Person, die über keinen Nachweis nach Satz 1 verfügt 

oder diesen nicht vorlegt, darf in Einrichtungen nach (…) § 33 Nummer 1 bis 4 (..) nicht tätig werden. 

Die oberste Landesgesundheitsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann allgemeine Ausnah-

men von den Sätzen 6 und 7 zulassen, wenn das Paul-Ehrlich-Institut auf seiner Internetseite einen 

Lieferengpass zu allen Impfstoffen mit einer Masernkomponente, die für das Inverkehrbringen in 

Deutschland zugelassen oder genehmigt sind, bekannt gemacht hat; parallel importierte und parallel 

vertriebene Impfstoffe mit einer Masernkomponente bleiben unberücksichtigt. Eine Person, die einer 

gesetzlichen Schulpflicht unterliegt, darf in Abweichung von Satz 6 in Gemeinschaftseinrichtungen 

nach § 33 Nummer 3 betreut werden. 

(10) Personen, die am 1. März 2020 bereits in Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 Nummer 1 bis 3 

betreut werden oder in Einrichtungen nach (…) § 33 Nummer 1 bis 4 (…) tätig sind, haben der Leitung 

der jeweiligen Einrichtung einen Nachweis nach Absatz 9 Satz 1 bis zum Ablauf des 31. Juli 2021 vor-

zulegen. Absatz 9 Satz 2 bis 5 findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass eine Benach-

richtigung des zuständigen Gesundheitsamtes und eine Übermittlung personenbezogener Angaben 

immer zu erfolgen hat, wenn der Nachweis nach Absatz 9 Satz 1 nicht bis zum Ablauf des 31. Juli 

2021 vorgelegt wird. 

 

§ 56 Entschädigung 

(1) Wer auf Grund dieses Gesetzes als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger 

oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern im Sinne von § 31 Satz 2 Verboten in der Ausübung 

seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt oder unterworfen wird und dadurch einen Verdienst-

ausfall erleidet, erhält eine Entschädigung in Geld.  

(12) Die zuständige Behörde hat auf Antrag dem Arbeitgeber einen Vorschuss in der voraussichtli-

chen Höhe des Erstattungsbetrages, den in Heimarbeit Beschäftigten und Selbständigen in der vo-

raussichtlichen Höhe der Entschädigung zu gewähren. 

Weitere Ausführungen dazu und den gesamten Gesetzestext finden Sie im Internet unter: 

www.gesetze-im-internet.de/ifsg/  

 

Stand 01/2024 

http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/

